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Änderung des Datenschutzgesetzes (DSG)

Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

     Datenschutzgesetz
(DSG)

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfas-
sung[BGS 111.1],

beschliesst:

I.

Der Erlass BGS 157.1, Datenschutzgesetz vom 
28. September 2000 (Stand 3. Mai 2014), wird wie 
folgt geändert:

Datenschutzgesetz Titel (geändert)
Datenschutzgesetz (DSG)

Der Kantonsrat des Kantons Zug,
in Vollziehung des Art. 37 des Bundesgesetzes über 
den Datenschutz vom 19. Juni 1992[SR 235.1] und 
gestützt auf § 41 Bst. b der Kantonsverfassung[BGS 
111.1],
beschliesst:

Ingress (geändert)
Der Kantonsrat des Kantons Zug,
gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfas-
sung[BGS 111.1],
beschliesst:

§  1
Zweck

§  1 Abs. 1 (geändert)

1 Dieses Gesetz bezweckt, Grundrechte von Perso-
nen zu schützen, über die Organe Daten bearbeiten.

1 Dieses Gesetz bezweckt, Grundrechte von natürli-
chen Personen zu schützen, über die Organe Daten 
bearbeiten.

https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/235.1/de
https://bgs.zg.ch/data/157.1/de
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Geltendes Recht
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16095)
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§  2
Begriffe

§  2 Abs. 1

1 1 

a) Personendaten (im Folgenden «Daten») sind alle 
Angaben, die sich auf eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche oder juristische Person 
oder auf eine Personengesellschaft des Handels-
rechts beziehen.

a) (geändert) Personendaten sind alle Angaben, 
die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person beziehen.

b) Besonders schützenswerte Daten sind alle Anga-
ben über die religiösen, weltanschaulichen, politi-
schen, berufspolitischen Ansichten oder Tätigkei-
ten, die Intimsphäre, die Gesundheit, die ethni-
sche Zugehörigkeit, Massnahmen der sozialen 
Hilfe, administrative und strafrechtliche Verfol-
gungen und Sanktionen. Dasselbe gilt für eine 
Zusammenstellung von Daten, die eine Beurtei-
lung wesentlicher Aspekte der natürlichen Person 
(Persönlichkeitsprofil) erlaubt.

b) (geändert) Besonders schützenswerte Perso-
nendaten sind alle Angaben über die religiösen, 
weltanschaulichen, politischen und berufspoliti-
schen Ansichten oder Tätigkeiten, die Intimsphä-
re, die Gesundheit, die ethnische Zugehörigkeit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative 
und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 
Ebenso fallen darunter biometrische Daten, die 
mittels technischer Verfahren die eindeutige Iden-
tifizierung einer natürlichen Person erlauben, so-
wie genetische Daten.

b1) (neu) Profiling ist jede, insbesondere automati-
sierte, Auswertung von Daten oder Personenda-
ten, um wesentliche persönliche Merkmale zu 
analysieren oder Entwicklungen vorherzusagen, 
namentlich bezüglich Arbeitsleistung, politischer 
Meinungsbildung, wirtschaftlicher Lage, Gesund-
heit, Intimsphäre oder Mobilität.
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c) Das Bearbeiten von Daten ist jeder Umgang mit 
Daten, namentlich solche zu erheben, zu be-
schaffen, aufzuzeichnen, zu sammeln, aufzube-
wahren, zu verwenden, umzuarbeiten, bekannt-
zugeben, auszutauschen, zusammenzuführen, 
zu archivieren und zu vernichten.

c) (geändert) Bearbeiten ist jeder Umgang mit Per-
sonendaten, unabhängig von den angewandten 
Mitteln und Verfahren, insbesondere erheben, 
beschaffen, aufzeichnen, sammeln, aufbewah-
ren, verwenden, umarbeiten, bekanntgeben, aus-
tauschen, zusammenführen, archivieren, löschen 
oder vernichten sowie durchführen logischer bzw. 
rechnerischer Operationen mit Personendaten.

d) Mit der Bekanntgabe werden Daten zugänglich 
gemacht, namentlich wird in solche Einsicht 
gewährt, werden solche weitergegeben und ver-
öffentlicht.

d) (geändert) Bekanntgeben ist das Übermitteln 
oder Zugänglichmachen von Personendaten.

e) Eine Datensammlung ist ein Bestand von Daten, 
der so aufgebaut ist, dass die Daten nach den 
betroffenen Personen erschliessbar sind. Eine 
Hilfsdatensammlung liegt vor, sofern die Daten 
offensichtliche Hilfsfunktionen haben, selber aber 
keine Aussagen über Personen enthalten.

e) Aufgehoben.

f) Betroffene Personen sind natürliche oder juristi-
sche Personen oder Personengesellschaften des 
Handelsrechts, über die Daten bearbeitet wer-
den.

f) (geändert) Betroffene Personen sind natürliche 
Personen, über die Personendaten bearbeitet 
werden.

k) Dritte sind alle diejenigen, die weder betroffene 
Personen noch Organe sind.

k) Aufgehoben.

§  3
Geltungsbereich

§  3 Abs. 1 (geändert), Abs. 2, Abs. 4 (neu)

1 Das Gesetz gilt für das Bearbeiten von Daten durch 
Organe.

1 Das Gesetz gilt für das Bearbeiten von Personen-
daten durch Organe.

2 Es wird nicht angewendet auf 2 Es wird nicht angewendet auf
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a) hängige Verfahren der Zivil- und der Strafrechts-
pflege (inklusive Verfahren der internationalen 
Rechtshilfe) sowie der Verwaltungsrechtspflege 
mit Ausnahme der erstinstanzlichen nicht stritti-
gen Verwaltungsverfahren;

a) Aufgehoben.

c) öffentliche Register des Privatrechtsverkehrs; c) Aufgehoben.

4 Die Rechte und Ansprüche der betroffenen Perso-
nen in Verfahren der Zivil-, und Strafrechtspflege (in-
klusive Verfahren der internationalen Rechtshilfe) so-
wie der Verwaltungsrechtspflege richten sich nach 
dem anwendbaren Verfahrensrecht.

2. Grundsätze beim Bearbeiten von Daten Titel nach § 3 (geändert)
2. Grundsätze beim Bearbeiten von Personendaten

§  4
Richtigkeit, Datenbeschaffung, Zweckbestimmung, Verhältnismässigkeit, 
Anonymisierung

§  4 Abs. 1 (geändert)
Richtigkeit, Datenbeschaffung, Zweckbestimmung, Verhältnismässig-
keit (Überschrift geändert)

1 Daten 1 Personendaten:

e) dürfen für Forschung, Planung und Statistik bear-
beitet werden, wenn sie anonymisiert werden, so-
bald es der Zweck des Bearbeitens erlaubt, wenn 
sie nicht weitergegeben werden und wenn die Er-
gebnisse so veröffentlicht werden, dass die 
betroffenen Personen nicht bestimmbar sind.

e) Aufgehoben.

§  5
Voraussetzungen für das Bearbeiten von Daten

§  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Voraussetzungen für das Bearbeiten von Personendaten (Überschrift ge-
ändert)

1 Die Organe dürfen Daten bearbeiten, sofern 1 Die Organe dürfen Personendaten bearbeiten, so-
fern:
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c) die betroffene Person im Einzelfall ausdrücklich 
eingewilligt hat oder ihre Einwilligung nach den 
Umständen offensichtlich vorausgesetzt werden 
kann.

c) (geändert) die betroffene Person im Einzelfall 
ausdrücklich eingewilligt oder ihre Personenda-
ten allgemein zugänglich gemacht und eine Bear-
beitung nicht ausdrücklich untersagt hat.

2 Die Organe dürfen besonders schützenswerte Da-
ten bearbeiten, sofern

2 Die Organe dürfen besonders schützenswerte Per-
sonendaten bearbeiten oder ein Profiling vornehmen, 
sofern

c) die betroffene Person im Einzelfall ausdrücklich 
eingewilligt oder ihre Daten allgemein zugänglich 
gemacht hat.

c) (geändert) die betroffene Person im Einzelfall 
ausdrücklich eingewilligt oder ihre Personenda-
ten allgemein zugänglich gemacht und eine Bear-
beitung nicht ausdrücklich untersagt hat.

§  5a (neu)
Voraussetzungen für das Bearbeiten von Personendaten zu einem nicht 
personenbezogenen Zweck

1 Die Organe dürfen Personendaten für einen nicht 
personenbezogenen Zweck, namentlich für Statistik, 
Forschung oder Planung, bearbeiten, sofern:

a) die Personendaten anonymisiert oder pseudony-
misiert werden, sobald es der Bearbeitungs-
zweck zulässt;

b) die Personendaten nicht weitergegeben werden; 
und

c) Auswertungen so bekanntgegeben werden, dass 
keine Rückschlüsse auf die betroffenen Perso-
nen möglich sind.

§  5b (neu)
Voraussetzungen für das Bekanntgeben von Personendaten
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1 Die Organe dürfen Personendaten und besonders 
schützenswerte Personendaten oder Ergebnisse ei-
nes Profilings bekanntgeben, sofern:

a) für die Bekanntgabe die Voraussetzungen ge-
mäss § 5 Abs. 1 und 2 erfüllt sind; oder

b) die betroffene Person nicht in der Lage ist, in die 
Bekanntgabe einzuwilligen, diese aber in ihrem 
Interesse liegt und ihre Zustimmung in guten 
Treuen vorausgesetzt werden darf.

§  5c (neu)
Voraussetzungen für das Bekanntgeben von Personendaten zu einem nicht 
personenbezogenen Zweck

1 Sofern nicht durch eine besondere Geheimhal-
tungspflicht ausgeschlossen, kann ein Organ Perso-
nendaten bekannt geben an:

a) andere kantonale oder gemeindliche Organe, Or-
gane anderer Kantone oder des Bundes zur Be-
arbeitung für nicht personenbezogene Zwecke, 
namentlich für Statistik, Planung oder Forschung; 
und

b) Private zur Bearbeitung für Zwecke der For-
schung.

2 Die Empfängerin oder der Empfänger hat sich 
schriftlich zu verpflichten, die Personendaten zu an-
onymisieren oder pseudonymisieren, sobald es der 
Bearbeitungszweck zulässt, und Auswertungen nur 
so bekannt zu geben, dass keine Rückschlüsse auf 
betroffene Personen möglich sind.
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3 Die private Empfängerin oder der private Empfän-
ger hat sich zudem schriftlich zu verpflichten, die Per-
sonendaten nicht für andere Zwecke zu bearbeiten, 
sie nicht weiterzugeben und für die Informationssi-
cherheit zu sorgen.

§  5d (neu)
Verantwortung des Organs

1 Die Verantwortung für das Bearbeiten von Perso-
nendaten trägt das Organ, das über den Zweck, die 
Mittel und den Umfang der Bearbeitung entscheidet.

2 Bearbeiten mehrere Organe einen gemeinsamen 
Datenbestand, regeln sie die Verantwortung.

3 Das Organ muss den Nachweis erbringen können, 
dass es die Datenschutzbestimmungen einhält.

§  6
Ausgelagertes Bearbeiten von Daten

§  6 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)
Auftragsdatenbearbeitung (Überschrift geändert)

1 Das Bearbeiten von Daten kann ausgelagert wer-
den, wenn

1 Ein Organ kann das Bearbeiten von Personendaten 
Dritten übertragen, wenn:

a) die Auftraggeberin oder der Auftraggeber dafür 
sorgt, dass die Daten nur so bearbeitet werden, 
wie sie oder er es selbst tun dürfte und

a) (geändert) die Personendaten nur so bearbeitet 
werden, wie es das Organ selbst tun dürfte; und

2 Die Einhaltung des Datenschutzes wird durch Aufla-
gen, Vereinbarungen oder in anderer Weise sicher-
gestellt.

2 Das Organ stellt mittels Auflagen, Vereinbarungen 
oder in anderer Weise sicher, dass die Auftragsda-
tenbearbeiterin oder der -bearbeiter die Informations-
sicherheit gewährleistet und die Rechte der betroffe-
nen Person wahrt.



- 8 -

Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

3 Das Organ bleibt für den gesetzmässigen Umgang 
mit den Personendaten verantwortlich.

4 Die Auftragsdatenbearbeiterin oder der -bearbei-
ter darf die Bearbeitung nur mit vorgängiger schriftli-
cher Zustimmung des Organs einer anderen Auf-
tragsdatenbearbeiterin oder einem anderen -bearbei-
ter übertragen.

§  6a (neu)
Informationspflicht

1 Das Organ informiert die betroffene Person über die 
Beschaffung von Personendaten. Die Informations-
pflicht gilt auch, wenn Personendaten bei Dritten be-
schafft werden.

2 Das Organ orientiert spätestens bei der Beschaf-
fung insbesondere über:

a) die Identität und die Kontaktdaten des Organs;

b) die bearbeiteten Personendaten oder die Katego-
rien der bearbeiteten Personendaten;

c) den Zweck der Bearbeitung;

d) gegebenenfalls die Empfängerinnen und Emp-
fänger, denen Personendaten bekanntgegeben 
werden; und

e) die Rechte der Betroffenen.
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3 Werden die Personendaten nicht bei der betroffe-
nen Person beschafft, muss die betroffene Person 
spätestens einen Monat nach Beschaffung der Daten 
informiert werden. Werden die Personendaten vor 
Ablauf dieser Frist bekannt gegeben, muss die 
betroffene Person zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 
informiert werden.

§  6b (neu)
Ausnahmen von der Informationspflicht und Einschränkungen

1 Die Informationspflicht entfällt, wenn:

a) die betroffene Person bereits über die Informatio-
nen nach § 6a Abs. 2 verfügt;

b) das Bearbeiten der Personendaten gesetzlich 
ausdrücklich vorgesehen ist; oder

c) die Information nicht oder nur mit unverhältnis-
mässigem Aufwand möglich ist.

2 Die Information kann unter den Voraussetzungen 
von § 14 Abs. 1 eingeschränkt werden.

§  7
Datensicherung

§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Informationssicherheit (Überschrift geändert)

1 Die Organe sorgen durch angemessene technische 
und organisatorische Massnahmen für die Sicherung 
der Daten. Daten sind insbesondere vor Verlust, Fäl-
schung, Entwendung, Kenntnisnahme, Kopieren und 
Bearbeiten durch Unbefugte zu sichern.

1 Die Organe sorgen durch angemessene technische 
und organisatorische Massnahmen für die Sicherheit 
aller Personendaten. Personendaten sind insbeson-
dere vor Verlust, Fälschung, Entwendung, Kenntnis-
nahme, Kopieren und Bearbeiten durch Unbefugte zu 
sichern.
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2 Der Regierungsrat erlässt innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes diesbezüglich 
Vorschriften, insbesondere über die Sicherheits-
grundsätze und das Bewilligungsverfahren im Be-
reich des elektronischen Datenaustausches.

2 Der Regierungsrat erlässt innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes diesbezüglich 
Vorschriften, insbesondere über die Sicherheits-
grundsätze.

§  7a (neu)
Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

1 Organe sind verpflichtet, die Datenbearbeitung 
technisch und organisatorisch so auszugestalten, 
dass die Datenschutzvorschriften eingehalten wer-
den.

2 Die technischen und organisatorischen Massnah-
men müssen insbesondere dem Stand der Technik, 
der Art und dem Umfang der Datenbearbeitung sowie 
den Risiken, welche die Bearbeitung für die Grund-
rechte der betroffenen Personen mit sich bringt, 
angemessen sein.

3 Organe sind zudem verpflichtet, mittels geeigneter 
Voreinstellungen sicherzustellen, dass die Bearbei-
tung der Personendaten auf das für den Verwen-
dungszweck nötige Mindestmass beschränkt ist, so-
weit die betroffene Person nicht etwas anderes be-
stimmt.

§  7b (neu)
Datenschutz-Folgenabschätzung

§  7b Abs. 3 (geändert)

1 Beabsichtigt ein Organ, Daten einer grösseren An-
zahl von betroffenen Personen mit elektronischen 
Mitteln zu bearbeiten oder eine solche Datenbearbei-
tung wesentlich zu ändern, führt es eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung durch.
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2 Die Datenschutz-Folgenabschätzung enthält min-
destens:

a) eine Beschreibung der geplanten Bearbeitungs-
vorgänge;

b) eine Bewertung der Risiken für die Grundrechte 
der betroffenen Personen; und

c) eine Darstellung und Bewertung der geplanten 
Massnahmen, durch die der Schutz der Grund-
rechte der betroffenen Personen sichergestellt 
werden soll.

3 Das Organ legt der Datenschutzstelle Vorhaben zur 
Bearbeitung von Personendaten, die aufgrund der Art 
der Bearbeitung oder der zu bearbeitenden Perso-
nendaten zu einem hohen Risiko für die Grundrechte 
der betroffenen Personen führen, zur Stellungnahme 
vor.

3 Das Organ legt der Datenschutzstelle Vorhaben zur 
Bearbeitung von Personendaten, die aufgrund der Art 
der Bearbeitung oder der zu bearbeitenden Perso-
nendaten zu einem hohen Risiko einer Verletzung 
der Grundrechte der betroffenen Personen führen, 
zur Stellungnahme vor.

§  7c (neu)
Meldung von Datenschutzverletzungen

§  7c Abs. 1 (geändert)

1 Das Organ meldet der Datenschutzstelle unverzüg-
lich eine Datenschutzverletzung, es sei denn, diese 
führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die 
Grundrechte der betroffenen Personen.

1 Das Organ meldet der Datenschutzstelle unverzüg-
lich eine Datenschutzverletzung, es sei denn, diese 
führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko einer Ver-
letzung der Grundrechte der betroffenen Personen.

2 Eine Datenschutzverletzung liegt vor, wenn Perso-
nendaten unabsichtlich oder unrechtmässig:

a) vernichtet werden oder verloren gehen;

b) verändert werden; oder
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c) Unbefugten zugänglich sind bzw. offenbart wer-
den.

3 Die Auftragsdatenbearbeiterin oder der -bearbeiter 
informiert das auftraggebende Organ unverzüglich 
über eine Datenschutzverletzung.

4 Das Organ informiert die betroffenen Personen, 
wenn die Umstände dies erfordern oder die Daten-
schutzstelle dies verlangt. Die Information kann unter 
denselben Voraussetzungen eingeschränkt werden 
wie die Auskunft über die eigenen Personendaten.

§  7d (neu)
Weitere Pflichten

1 Das Organ teilt Empfängerinnen und Empfängern 
von Personendaten jede Berichtigung, Löschung 
oder Vernichtung, Datenschutzverletzungen sowie 
Bestreitungsvermerke mit, es sei denn, die Mitteilung 
ist nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand 
möglich.

§  8
Bekanntgabe von Daten durch die Einwohnerkontrolle

§  8
Aufgehoben.

1 Die Einwohnerkontrolle erteilt Organen unter den 
Voraussetzungen gemäss § 5 dieses Gesetzes Ein-
zel- oder Sammelauskünfte betreffend Name, Vorna-
me, Geschlecht, Geburtsdatum, Zivilstand, aktuelle 
Adresse, Ort und Datum des Zu- und Wegzugs, Hei-
matort, Staatsangehörigkeit und Todestag. Gesuch 
und Auskunft können schriftlich oder mündlich erfol-
gen.
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2 Die Einwohnerkontrolle erteilt Dritten folgende Aus-
künfte:

a) Einzelauskünfte betreffend Name, Vorname, Ge-
schlecht, aktuelle Adresse (bei Wegzug mit Weg-
zugsdatum und Wegzugsort) und Todestag wer-
den voraussetzungslos erteilt. Gesuch und Aus-
kunft können schriftlich oder mündlich erfolgen.

b) Einzelauskünfte betreffend Geburtsdatum, Zivil-
stand, Heimatort, Staatsangehörigkeit und Zu-
zugsort werden erteilt, wenn ein Interesse glaub-
haft gemacht wird. Gesuch und Auskunft erfolgen 
schriftlich.

c) Sammelauskünfte betreffend Name, Vorname, 
Geschlecht, Geburtsdatum, aktuelle Adresse und 
die in einem bestimmten Zeitraum Zugezogenen 
werden an natürliche oder juristische Personen 
mit Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Kanton er-
teilt, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird 
und die Daten für einen schützenswerten ideellen 
Zweck verwendet werden. Die Daten können 
nach einem oder mehreren der vorgenannten 
Merkmale sortiert bekannt gegeben werden. Ge-
such und Auskunft erfolgen schriftlich. Dritte ha-
ben sich unterschriftlich zu verpflichten, die Da-
ten ausschliesslich zum angegebenen Zweck zu 
verwenden und sie nicht weiterzugeben.

d) Die Einwohnerkontrolle kann die Bekanntgabe 
von Daten verweigern, sofern dadurch schüt-
zenswerte Interessen der Betroffenen beeinträch-
tigt werden.
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

3 Für das Amt für Migration sowie die Bürger- und 
Korporationsgemeinden gelten die Abs. 1 und 2 sinn-
gemäss.

§  9
Sperrung der Bekanntgabe

§  9 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), Abs. 2 (ge-
ändert), Abs. 3

1 Eine betroffene Person kann voraussetzungslos 
vom Organ verlangen, dass Daten nur an Organe be-
kanntgegeben werden dürfen.

1 Eine betroffene Person kann bei einem Organ vor-
aussetzungslos die Bekanntgabe ihrer Personenda-
ten an Private sperren lassen.

1a Die Organe machen in geeigneter Weise auf das 
Sperrecht aufmerksam.

2 Die Sperrung wird nach Eintreffen des Gesuches 
sofort wirksam. Das Gesuch muss schriftlich erfolgen 
und sich auf bestimmte zu sperrende Datensamm-
lungen beziehen. Die Sperrung ist schriftlich zu be-
stätigen.

2 Die Sperrung wird nach Eintreffen des Gesuchs so-
fort wirksam. Das Gesuch muss schriftlich erfolgen 
und sich auf bestimmte Datenbestände eines Organs 
beziehen. Die Sperrung ist schriftlich zu bestätigen.

3 Das Organ verweigert die Sperrung oder hebt sie 
auf, wenn

3 Das Organ verweigert die Sperrung oder hebt sie 
auf, wenn

b) die oder der Dritte glaubhaft macht, dass sie oder 
er dadurch behindert wird, schutzwürdige An-
sprüche gegenüber der betroffenen Person gel-
tend zu machen. Der betroffenen Person ist vor-
her wenn möglich Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben.

b) (geändert) die oder der um Bekanntgabe ersu-
chende Private glaubhaft macht, dass die Perso-
nendaten zur Durchsetzung ihrer oder seiner 
Rechtsansprüche erforderlich sind. Der betroffe-
nen Person ist vorher Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

§  10
Einschränkung der Bekanntgabe an Organe

§  10 Abs. 1 (geändert)
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Das Organ lehnt die Bekanntgabe von Daten an ein 
anderes Organ ab, schränkt sie ein oder verbindet 
sie mit Auflagen, wenn dem nicht

1 Das Organ lehnt die Bekanntgabe von Personenda-
ten an ein anderes Organ ab, schränkt sie ein oder 
verbindet sie mit Auflagen, wenn dem
(Aufzählung unverändert)

§  10a
Grenzüberschreitende Datenbekanntgabe

§  10a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

1 Daten dürfen nicht ins Ausland bekanntgegeben 
werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der betrof-
fenen Person gefährdet wird. Eine Gefährdung liegt 
insbesondere bei Fehlen einer Gesetzgebung vor, 
die einen angemessenen Schutz gewährleistet.

1 Personendaten dürfen nicht ins Ausland bekanntge-
geben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der 
betroffenen Person gefährdet wird. Eine Gefährdung 
liegt insbesondere bei Fehlen einer Gesetzgebung 
vor, die einen angemessenen Schutz gewährleistet.

2 Fehlt eine Gesetzgebung gemäss Absatz 1, dürfen 
Daten ins Ausland nur bekannt gegeben werden, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

2 Fehlt eine Gesetzgebung gemäss Abs. 1, dürfen 
Personendaten ins Ausland nur bekannt gegeben 
werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:
(Aufzählung unverändert)

§  11
Anonymisieren und Vernichten von Daten

§  11 Abs. 1 (geändert)
Anonymisieren und Vernichten von Personendaten (Überschrift geändert)

1 Organe müssen Daten, die sie nicht mehr benöti-
gen, anonymisieren oder vernichten, soweit die Da-
ten nicht unmittelbaren Beweiszwecken dienen oder 
dem zuständigen Archiv abzuliefern sind.

1 Organe müssen Personendaten, die sie nicht mehr 
benötigen, anonymisieren oder vernichten, soweit die 
Daten nicht unmittelbaren Beweiszwecken dienen 
oder dem zuständigen Archiv abzuliefern sind.

3. Kontrollrechte der betroffenen Personen Titel nach § 11 (geändert)
3. Rechte der betroffenen Personen

§  12
Anmeldung und Register

§  12 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (aufgehoben), 
Abs. 5 (aufgehoben)
Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten (Überschrift geändert)
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Der Kanton und die Gemeinden führen über ihre 
Datensammlungen je öffentliche Register. Sie veröf-
fentlichen diese alle zwei Jahre in geeigneter Form.

1 Die Justiz- und Strafverfolgungsbehörden führen 
ein Verzeichnis ihrer Bearbeitungstätigkeiten und ver-
öffentlichen dieses.

2 Nicht in das Register aufgenommen werden Daten-
sammlungen, die

a) nur bis maximal sechs Monate geführt werden;

b) Hilfsdatensammlungen darstellen.

3 Das Register enthält für jede Datensammlung deren 
Bezeichnung, Angaben über die Rechtsgrundlage, 
den Zweck, die Mittel und Verfahren des Bearbei-
tens, die Art und Herkunft der Daten, deren regel-
mässige Empfängerinnen oder Empfänger, das Or-
gan, das die Datensammlung führt, andere an der 
Datensammlung beteiligte Organe und den allfälligen 
Aufbewahrungsort von Kopien.

3 Das Verzeichnis enthält für jede Bearbeitungstätig-
keit deren Bezeichnung, das verantwortliche Organ, 
die Rechtsgrundlagen, den Zweck und, wenn mög-
lich, die Aufbewahrungsdauer.

4 Neue Datensammlungen und Änderungen beste-
hender Datensammlungen sind sofort der Daten-
schutzstelle zu melden.

5 Die kantonale Datenschutzstelle führt für den 
Kanton das Register. Die Gemeinden beauftragen ih-
rerseits eine Person mit der Registerführung.

§  13
Auskunft und Einsicht

§  13 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert)
Auskunftsrecht (Überschrift geändert)
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Jede betroffene Person kann mündlich oder schrift-
lich Auskunft verlangen

1 Jede Person kann vom Organ Auskunft darüber 
verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet 
werden. Die betroffene Person erhält diejenigen In-
formationen, die erforderlich sind, damit sie ihre 
Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann, 
insbesondere:

a) bei der Registerführerin oder beim Registerführer 
über den Inhalt des Registers;

a) Aufgehoben.

b) beim Organ, ob über sie Daten bearbeitet werden 
und gegebenenfalls über ihre Daten.

b) Aufgehoben.

c) beim Organ über diejenigen Dritten, die Daten 
gemäss § 8 Abs. 2 Bst. b über sie erhalten ha-
ben.

c) Aufgehoben.

d) (neu) die Identität und die Kontaktdaten des ver-
antwortlichen Organs;

e) (neu) die bearbeiteten Personendaten;

f) (neu) den Zweck der Bearbeitung;

g) (neu) die Aufbewahrungsdauer der Personenda-
ten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung dieser Dauer;

h) (neu) die verfügbaren Angaben über die Herkunft 
der Personendaten; und

i) (neu) die Empfängerinnen und Empfänger, so-
fern das Organ Personendaten bekanntgegeben 
hat.
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

2 Soweit Mittel und Verfahren des Bearbeitens es zu-
lassen, wird Einsicht in die Daten beim Organ, das 
die Datensammlung führt, gewährt.

3 Daten über die Gesundheit kann die Inhaberin oder 
der Inhaber der Datensammlung aus wichtigen Grün-
den der betroffenen Person durch eine von ihr be-
zeichnete Ärztin oder einen von ihr bezeichneten Arzt 
mitteilen lassen.

3 Gesundheitsdaten können der betroffenen Person 
durch eine von ihr bezeichnete Ärztin oder einen von 
ihr bezeichneten Arzt mitgeteilt werden.

§  14
Einschränkung der Bekanntgabe an die betroffenen Personen

§  14 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Einschränkung des Auskunftsrechts (Überschrift geändert)

1 Ein Organ darf die Auskunft und Einsicht über Da-
ten aus überwiegenden Interessen der Öffentlichkeit 
oder Dritter begründet einschränken, mit Auflagen 
versehen, aufschieben oder verweigern.

1 Ein Organ darf die Auskunft über Personendaten 
aus überwiegenden Interessen der Öffentlichkeit 
oder Dritter begründet einschränken, mit Auflagen 
versehen, aufschieben oder verweigern.

2 Bei ausgelagerter Datenbearbeitung ist das Organ 
zuständig, das die Datenbearbeitung ausgelagert 
hat.

2 Bei einer Auftragsdatenbearbeitung ist das Organ 
zuständig, das die Datenbearbeitung übertragen hat.

§  15
Ansprüche bei widerrechtlichem Bearbeiten von Daten

§  15 Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert)
Ansprüche bei widerrechtlichem Bearbeiten von Personendaten (Über-
schrift geändert)

2 Die betroffene Person kann insbesondere vom Or-
gan verlangen, dass es

2 Die betroffene Person kann insbesondere vom Or-
gan verlangen, dass es

a) Daten berichtigt oder vernichtet; a) (geändert) Personendaten berichtigt oder ver-
nichtet;

3 Bestreitet das Organ die Unrichtigkeit von Daten, 
obliegt ihm der Beweis für die Richtigkeit. Die betrof-
fene Person hat bei der Abklärung mitzuwirken.

3 Bestreitet das Organ die Unrichtigkeit von Perso-
nendaten, obliegt ihm der Beweis für die Richtigkeit. 
Die betroffene Person hat bei der Abklärung mitzu-
wirken.
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

4 Kann aufgrund der Natur der Daten weder deren 
Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit festgestellt wer-
den, insbesondere bei Werturteilen, kann die betrof-
fene Person die Aufnahme eines Bestreitungsver-
merks verlangen. Der Bestreitungsvermerk ist den 
bestrittenen Daten beizufügen.

4 Kann aufgrund der Natur der Personendaten weder 
deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit festgestellt 
werden, insbesondere bei Werturteilen, kann die 
betroffene Person die Aufnahme eines Bestreitungs-
vermerks verlangen. Der Bestreitungsvermerk ist den 
bestrittenen Daten beizufügen.

§  16a (neu)
Formloser Rechtsbehelf

1 Die oder der Datenschutzbeauftragte behandelt 
Eingaben von betroffenen Personen betreffend die 
Missachtung von Vorschriften dieses Gesetzes und 
informiert innerhalb von höchstens drei Monaten über 
das Ergebnis oder den Stand der Abklärungen.

§  17
Kosten

§  17 Abs. 3 (aufgehoben)

3 Für schriftlich erteilte Auskünfte an Dritte gemäss 
§ 8 Abs. 2 Bst. c kann eine Gebühr gemäss Kantons-
ratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- 
und Zivilsachen vom 11. März 1974[BGS 641.1] er-
hoben werden.

§  18
Kantonale Datenschutzstelle

§  18 Abs. 2 (geändert)

2 Der Kantonsrat wählt die Datenschutzbeauftragte 
oder den Datenschutzbeauftragten auf eine Amts-
dauer von vier Jahren. Die Wahl erfolgt mindestens 
sechs Monate vor Beginn der Amtsperiode.

2 Der Kantonsrat wählt eine in Datenschutzfragen 
ausgewiesene Fachperson als Datenschutzbeauf-
tragte oder Datenschutzbeauftragten auf eine Amts-
dauer von vier Jahren. Die Wahl erfolgt mindestens 
sechs Monate vor Beginn der Amtsperiode.

§  19
Aufgaben

§  19 Abs. 1

https://bgs.zg.ch/data/641.1/de
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Die oder der Datenschutzbeauftragte 1 Die oder der Datenschutzbeauftragte

a) überwacht die Anwendung der Vorschriften über 
den Datenschutz;

a) (geändert) überwacht die Anwendung der Vor-
schriften über den Datenschutz, ausgenommen 
in Verfahren der Zivil- und Strafrechtspflege (in-
klusive Verfahren der internationalen Rechtshilfe) 
sowie der Verfassungs- und Verwaltungsgerichts-
barkeit;

f) orientiert die Organe und die Öffentlichkeit über 
wesentliche Anliegen des Datenschutzes;

f) (geändert) sensibilisiert die Organe für ihre da-
tenschutzrechtlichen Pflichten und die Öffentlich-
keit für die Anliegen des Datenschutzes;

g) beaufsichtigt die Datenschutzstellen der Gemein-
den und kann Weisungen erteilen;

g) (geändert) beaufsichtigt die Datenschutzstellen 
der Gemeinden und kann diesen Weisungen er-
teilen;

i) führt für den Kanton das Register; i) Aufgehoben.

§  19a
Vorabkontrolle

§  19a Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (neu), 
Abs. 3 (neu)
Vorabkonsultation (Überschrift geändert)

1 Beabsichtigt ein Organ, Daten einer grösseren An-
zahl von betroffenen Personen mit elektronischen 
Mitteln zu bearbeiten oder eine solche Datenbearbei-
tung wesentlich zu ändern, unterbreitet es die beab-
sichtigte Datenbearbeitung vor deren Beginn der Da-
tenschutzstelle zur Stellungnahme, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) es werden besonders schützenswerte Daten be-
arbeitet;
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

b) es werden technische Mittel mit besonderen Risi-
ken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen eingesetzt.

2 Die Datenschutzstelle nimmt Stellung zu Vorhaben 
der Organe zu Datenbearbeitungen, die aufgrund der 
Art der Bearbeitung oder der zu bearbeitenden Per-
sonendaten zu einem hohen Risiko für die Grund-
rechte der betroffenen Personen führen.

3 Die Datenschutzstelle erstellt eine Liste derjenigen 
Bearbeitungsvorgänge, die vorab zur Konsultation zu 
unterbreiten sind.

§  20
Befugnisse

§  20 Abs. 1 (geändert), Abs. 2a (neu)

1 Die Datenschutzstelle kann ungeachtet allfälliger 
Geheimhaltungsvorschriften bei den Organen Aus-
künfte über das Bearbeiten von Daten einholen und 
Einsicht in die Datensammlungen nehmen.

1 Die Datenschutzstelle kann ungeachtet allfälliger 
Geheimhaltungsvorschriften bei den Organen Aus-
künfte über das Bearbeiten von Personendaten ein-
holen, Einsicht in die Unterlagen nehmen und sich 
Datenbearbeitungen vorführen lassen.

2a Das Organ teilt der Datenschutzstelle mit, ob es 
der Empfehlung folgt oder nicht.

§  24
Strafbestimmung

§  24 Abs. 2 (neu)

2 Ebenso wird mit Busse bestraft, wer vorsätzlich ge-
gen Verpflichtungen in Vereinbarungen verstösst, die 
auf § 5c Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 2 DSG oder § 57fbis 
Abs. 2 Bst. c Gemeindegesetz[BGS 171.1] beruhen.

§  26
Anpassung an das neue Recht

§  26 Abs. 1 (aufgehoben)

https://bgs.zg.ch/data/171.1/de
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Die Organe passen ihre Datensammlungen innert 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dem 
neuen Recht an. Kanton und Gemeinden erstellen in 
derselben Frist das Register.

II.

1.
Der Erlass BGS 152.4, Archivgesetz vom 29. Janu-
ar 2004 (Stand 10. Mai 2014), wird wie folgt geän-
dert:

§  2
Begriffe

§  2 Abs. 5 (geändert)

5 Folgende Begriffe des kantonalen Datenschutzge-
setzes gelten auch für dieses Gesetz: «Personenda-
ten», «besonders schützenswerte Personendaten», 
«betroffene Personen», «Kanton», «Gemeinden», 
«Organe» und «Dritte».

5 Folgende Begriffe des kantonalen Datenschutzge-
setzes gelten auch für dieses Gesetz: «Personenda-
ten», «besonders schützenswerte Personendaten», 
«Profiling», «betroffene Personen», «Kanton», 
«Gemeinden» und «Organe».

§  12
Verlängerte Schutzfrist

§  12 Abs. 1 (geändert)

1 Archivgut, das besonders schützenswerte Perso-
nendaten oder Persönlichkeitsprofile enthält, unter-
liegt einer verlängerten Schutzfrist von 100 Jahren. 
Diese entfällt, sofern die betroffene Person einer Ein-
sichtnahme zustimmt.

1 Archivgut, das besonders schützenswerte Perso-
nendaten oder Profilings und deren Ergebnisse ent-
hält, unterliegt einer verlängerten Schutzfrist von 100 
Jahren. Diese entfällt, sofern die betroffene Person 
einer Einsichtnahme zustimmt.

2.
Der Erlass BGS 159.1, Gesetz über die Videoüber-
wachung im öffentlichen und im öffentlich zugängli-
chen Raum (Videoüberwachungsgesetz; VideoG) 
vom 26. Juni 2014 (Stand 6. September 2014), wird 
wie folgt geändert:

https://bgs.zg.ch/data/159.1/de
https://bgs.zg.ch/data/152.4/de
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

§  6
Bewilligung

§  6 Abs. 2

2 Die Bewilligung enthält mindestens die folgenden 
Angaben:

2 Die Bewilligung enthält mindestens die folgenden 
Angaben:

g) mit welchen Massnahmen für die Datensicherheit 
bei der Aufzeichnung, Bearbeitung, Auswertung 
sowie Vernichtung der Daten gesorgt wird;

g) (geändert) mit welchen Massnahmen für die In-
formationssicherheit bei der Aufzeichnung, Bear-
beitung, Auswertung sowie Vernichtung der Da-
ten gesorgt wird;

3.
Der Erlass BGS 161.1, Gesetz über die Organisation 
der Zivil- und Strafrechtspflege (Gerichtsorganisati-
onsgesetz, GOG) vom 26. August 2010 (Stand 
13. April 2019), wird wie folgt geändert:

§  69
Informationstechnologie

§  69 Abs. 2 (geändert)

2 Die Informatikausstattung trägt den besonderen 
betrieblichen Bedürfnissen Rechnung, insbesondere 
den erhöhten Anforderungen an die Übermittlungs- 
und Datensicherheit.

2 Die Informatikausstattung trägt den besonderen 
betrieblichen Bedürfnissen Rechnung, insbesondere 
den erhöhten Anforderungen an die Übermittlungs- 
und Informationssicherheit.

4.
Der Erlass BGS 171.1, Gesetz über die Organisation 
und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindege-
setz, GG) vom 4. September 1980 (Stand 
23. März 2019), wird wie folgt geändert:

§  57fbis (neu)
Bekanntgabe von Daten durch die Einwohnerkontrolle

§  57fbis Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (gelöscht)

https://bgs.zg.ch/data/171.1/de
https://bgs.zg.ch/data/161.1/de
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

1 Die Einwohnerkontrolle erteilt Behörden oder Ver-
waltungsstellen unter den Voraussetzungen ge-
mäss §§ 5 ff. des Datenschutzgesetzes Einzel- oder 
Sammelauskünfte betreffend Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Zivilstand, aktuelle Adresse, 
Ort und Datum des Zu- und Wegzugs, Heimatort, 
Staatsangehörigkeit und Todestag. Gesuch und Aus-
kunft können mündlich oder schriftlich erfolgen.

2 Die Einwohnerkontrolle erteilt Privaten folgende 
Auskünfte, sofern dadurch nicht schützenswerte In-
teressen der Betroffenen beeinträchtigt werden:

a) Einzelauskünfte betreffend Name, Vorname, Ge-
schlecht, aktuelle Adresse (bei Wegzug mit Weg-
zugsdatum und Wegzugsort) und Todestag wer-
den voraussetzungslos erteilt. Gesuch und Aus-
kunft können mündlich oder schriftlich erfolgen.

b) Einzelauskünfte betreffend Geburtsdatum, Zivil-
stand, Heimatort, Staatsangehörigkeit und Zu-
zugsort werden erteilt, wenn ein Interesse glaub-
haft gemacht wird. Gesuch und Auskunft erfolgen 
schriftlich.
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

c) Sammelauskünfte betreffend Name, Vorname, 
Geschlecht, Geburtsdatum, aktuelle Adresse und 
die in einem bestimmten Zeitraum Zugezogenen 
werden an natürliche oder juristische Personen 
mit Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Kanton er-
teilt, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird 
und die Daten für einen schützenswerten ideellen 
Zweck verwendet werden. Die Daten können 
nach einem oder mehreren der vorgenannten 
Merkmale sortiert bekannt gegeben werden. Ge-
such und Auskunft erfolgen schriftlich. Dritte ha-
ben sich unterschriftlich zu verpflichten, die Da-
ten ausschliesslich zum angegebenen Zweck zu 
verwenden und sie nicht weiterzugeben.

3 Jede betroffene Person kann von der Einwohner-
kontrolle mündlich oder schriftlich Auskunft über die-
jenigen verlangen, die Daten gemäss Abs. 1 und 
2 über sie erhalten haben.

4 Für schriftlich erteilte Auskünfte gemäss Abs. 2 Bst. 
c kann eine Gebühr gemäss Kantonsratsbeschluss 
über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen 
vom 11. März 1974 erhoben werden.

4 Für das Amt für Migration sowie die Bürger- und 
Korporationsgemeinden gelten die Abs. 1 bis 3 sinn-
gemäss.

5 Für das Amt für Migration sowie die Bürger- und 
Korporationsgemeinden gelten die Abs. 1 bis 4 sinn-
gemäss.

5.
Der Erlass BGS 512.1, Polizeigesetz vom 30. No-
vember 2006 (Stand 3. Mai 2014), wird wie folgt ge-
ändert:

§  38a
Informationspflicht – Grundsätze

§  38a Abs. 3

https://bgs.zg.ch/data/512.1/de
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Geltendes Recht
[M09] Antrag des Regierungsrats vom 18. 
Juni 2019; Vorlage Nr. 2985.2 (Laufnummer 
16095)

[M10K1] Antrag der vorberatenden Kommis-
sion Datenschutzgesetz vom 21. Oktober 
2019; Vorlage Nr. 2985.3 (Laufnummer 16218)

3 Der betroffenen Person sind mindestens mitzutei-
len:

3 Der betroffenen Person sind mindestens mitzutei-
len:

a) das verantwortliche Organ der entsprechenden 
Datensammlung;

a) (geändert) die Identität und die Kontaktdaten des 
verantwortlichen Organs;

§  40
Datenbearbeitungssysteme des Kantons

§  40 Abs. 2 (geändert)

2 Darin können auch besonders schützenswerte Da-
ten und Persönlichkeitsprofile bearbeitet werden, 
wenn und solange es zur Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben notwendig ist.

2 Darin können auch besonders schützenswerte Da-
ten bearbeitet oder kann ein Profiling vorgenom-
men werden, wenn und solange es zur Erfüllung der 
polizeilichen Aufgaben notwendig ist.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.      

IV.

     Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referen-
dum gemäss § 34 der Kantonsverfassung[BGS 
111.1]. Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
[Inkrafttreten am ...]

     

Zug,

Kantonsrat des Kantons Zug
 
Die Präsidentin
Monika Barmet
 
Der Landschreiber
Tobias Moser

     Publiziert im Amtsblatt vom ...      

https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
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